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Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen (Name und Adresse) : 

 
................................................................................................................................................. 
 

und dem Kneipp-Verein Gunzenhausen e.V. 
 
Aufgaben des Kneipp Vereins: 
 
1. Der Kneipp-Verein nimmt das Kursangebot des/der Übungsleiter/In in das jährliche 

Seminarprogramm auf  und wirbt dadurch für die Kurse (Auflage des jährlichen 
Seminarprogramms: rund 3000). Dabei unterstützt der Kneipp Verein  beratend die  
Kursleiter bei der Planung, Gestaltung, Kostenermittlung, Raumbeschaffung, und Werbung 
für das Seminar.  

 
2. Die Kursleiter sind abgesichert und die Teilnehmer sind über den Kneipp Verein versichert. 
 
3. Der Kneipp Verein gewährt den Kursleitern Weiterbildung in Höhe der Hälfte der Beträge 

welche durch Kurseinnahmen an den Kneipp Verein gezahlt wurden. Hierzu wird für jeden 
Kursleiter bzw. Kursleiterin ein Guthabenkonto geführt. 

 
4. Die Inanspruchnahme von Weiterbildungen die über das Guthabenkonto gezahlt werden 

sollen, ist vor der Anmeldung des Weiterbildungskurses bei der Vorstandschaft zu beantragen 
und genehmigen zu lassen. Bei Kneipp interner Weiterbildung kann zusätzlich die Förderung 
durch den Kneipp Verband in Anspruch genommen werden. Die Guthaben die auf  diese 
Weise entstehen sind nicht übertragbar und können nur für Seminare zur eigenen 
Weiterbildung eingesetzt werden. Der Anteil am Guthaben erlischt 2 Jahre nach dem Jahr der 
Einzahlung der anteiligen Kurseinnahmen. 

 
Aufgaben der Kursleiter 
Die Kursleiter sind eigenverantwortlich für: 
1. Organisation, Inhalt und Verlauf  des Kurses gemäß Kursbeschreibung 
2. Beschaffung Reservierung und Zahlung der Räume und sonstiger Nebenkosten 
3. Festlegen und Einhaltung der Termine und Dauer 
4. Festlegen des Beitrages der Teilnehmer (Blockpreise) 
5. Absagen und Verlegen von Terminen 
6. Einnahmen und Ausgaben für den Kurs (Kassieren bzw. Bankeinzug) 
7. Veranlassen von Sonderwerbung z.B. Presseartikel über Vorstand einreichen. 
8. Meldung mit Formblatt (dieses erhalten Sie für jeden Kurs von uns in Papierform) oder 

online über den Dozentenbereich unserer Webseite www.kneipp-gunzenhausen.de bis 
spätestens 2 Wochen nach Kursende bzw. nach Abschluß eines Kursblockes: Teilnehmer  / 
Mitglieder (namentlich) an den Kassier: Stephan Meier, Aha 47, 91710 Gunzenhausen. 

9. Auch für entfallene Veranstaltungen muss binnen zwei Wochen eine Meldung 
erfolgen! Bei Nichteinhaltung von Punkt 8. und 9. können im nächsten Jahr keine 
Kurse mehr angeboten werden! 

                        Vereinbarung zu Seminaren und Kursen 

Kneipp Verein Gunzenhausen e.V. 
Kirchenplatz 7      
91710 Gunzenhausen   
Tel: 09831-612030 oder -610467 oder –1517 
Fax: 01212-5-102-53-063 M. Csikor 
E-Mail: kneipp@hmetz.de,    manuela@csikor.de  
Internet:: www.kneipp-gunzenhausen.de 
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10. Eigene Aus und Weiterbildung zum Kursthema 
11. Der/die Kursleiter/In gewährt allen Kneipp Mitgliedern eine Nachlaß von mindestens 15% 

auf  die Teilnahmegebühren. 
12. Zur Planung und Durchführung von Vereins- Veranstaltungen stehen die 

Übungsleiter/Innen zur Verfügung. 
13. Übungsleiter/Innen müssen Mitglied in Kneipp Verein Gunzenhausen sein. 
14. Zur Sicherstellung einer hohen Qualifikation unserer Übungsleiter/Innen ist es erforderlich 

daß alle zwei Jahre ein Nachweis über Weiterbildungs- Maßnahmen erbracht wird.  
15. Die Übungsleiter/Innen führen 5% der Netto Einnahmen von den Teilnehmern die noch 

nicht Kneipp Mitglieder sind an den Kneipp Verein ab. Abrechnung bis spätestens zwei 
Wochen nach Kursende durch Überweisung auf  Konto 112854 bei Sparkasse Gunzenhausen 
BLZ 76551540. 

16. Es handelt sich um eine selbständige Tätigkeit. Der/die Kursleiter/In ist selbst 
verantwortlich für die Versteuerung des Gewinns 

 
Ziel dieser Regelung: 

• Vereinfachte Abrechnung und Organisation für den Kneipp Verein 
• Keine Abstimmung bei zu wenigen oder zu vielen Kursteilnehmer erforderlich 
• unterschiedliche Honorare je nach Zuspruch, Ausbildung, Anspruch und Marktsituation 
• Anreiz zur eigenen Qualifikation der Kursleiter/Innen 
 
Der/Die Kursleiter stellen keine Rechnung an den Kneipp Verein, die Einnahmen und Ausgaben 
sind in der Verantwortung des/der Kursleiter/In. 
Es ist das Interesse des Kneipp Vereins zahlreiche Mitglieder zu gewinnen, das soll dadurch 
erreicht werden daß den Kneipp Mitgliedern ein motivierender Nachlaß gewährt wird, dem 
Kneipp Verein beizutreten. 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Vereinbarung zu. 
 
**Ich bin damit einverstanden daß meine Angaben im Kneipp Seminarprogramm auch im 
Internet veröffentlicht werden. (**ggf. streichen) 
 
 
 
.................................................................. ........................................................................ 
Datum, Unterschrift   Kursleiter/In  Datum,  Unterschrift Kneipp Vorstand 
 
 
 


